
wenn die Maßnahme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit
— in oder nach einem Rechtsmittelverfah

ren durch Erstreckung des Urteils auf 
rechtskräftig Mitverurteilte (§ 302),

— in oder nach einem Kassationsverfahren 
durch Selbstentscheidung des Kassations
gerichts oder nach Aufhebung des ange
fochtenen Urteils und Verweisung der 
Sache an ein Instanzgericht oder durch 
Erstreckung des Kassationsurteils auf 
rechtskräftig Mitverurteilte (§§ 322 und 
325) oder

— in einem Wiederaufnahmeverfahren 
(§ 335)

aufgehoben oder abgeändert wird. Schließ
lich kann die Grundlage für die Strafenver
wirklichung auch wegfallen, wenn z. B. von 
dem Vollzug der rechtskräftig angeordneten 
Umwandlung einer Geldstrafe in eine Frei
heitsstrafe abgesehen wird, weil der Verur
teilte die Geldstrafe bezahlt (§ 36 Abs. 3 
StGB).

In diesen Fällen ist das zuständige Ge
richt (§ 340 Abs. 2) verpflichtet, das für die 
Strafenverwirklichung zuständige staatliche 
Organ von der Aufhebung oder Abänderung 
der Maßnahme der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit unverzüglich zu informieren, 
damit deren Verwirklichung beendet oder 
auf der Grundlage der neuen rechtskräfti
gen Entscheidung fortgesetzt wird. Hierbei 
hat das Gericht zu beachten, daß die Ver
wirklichung von Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit, die in einem Ur
teil ausgesprochen wurden, das im Kassa
tionsverfahren aufgehoben worden ist, bis 
zum Erlaß eines neuen rechtskräftigen Ur
teils andauert, falls das Kassationsgericht 
die Verwirklichung dieser Maßnahmen nicht 
ausgesetzt hat (§ 326). Das gleiche gilt für 
das Wiederaufnahmeverfahren; dies ergibt 
sich im Umkehrschluß aus § 334.

Sind im Hinblick auf die weitere Stra
fenverwirklichung unaufschiebbare Ent
scheidungen, z. B. über die Beendigung oder 
die Aussetzung der Strafhaft, getroffen wor
den, hat wegen der Eilbedürftigkeit der 
Sache das erkennende Gericht, also ggf. auch 
das Rechtsmittel- oder das Kassationsge
richt, selbst die Verwirklichung dieser Ent
scheidungen sofort zu veranlassen (§ 2 
Abs. 4 der 1. DB/StPO).

Benachrichtigungen
Im Zusammenhang mit der Einleitung der 
Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen 
hat das Gericht die in den §§ 8 und 11 der 
1. DB/StPO bezeichneten staatlichen Organe 
und gesellschaftlichen Organisationen vom 
Ausgangк des Strafverfahrens zu benachrich
tigen. Diese gerichtlichen Informationen 
sind wichtig, um die sich aus der Verurtei
lung ergebenden rechtlichen Konsequenzen 
durchzusetzen, insbesondere die notwendige 
erzieherische Einwirkung auf die Veurteil- 
ten zu sichern und erneute Straffälligkeit 
wirksam zu verhindern.

Die Benachrichtigung obliegt stets dem 
Gericht erster Instanz. Sie ist unverzüglich 
nach Eintritt der Rechtskraft der gericht
lichen Entscheidung vorzunehmen (§ 7 der 
1. DB/StPO). Im einzelnen sind zu benach
richtigen
— der Generalstaatsamo alt der DDR — 

Strafregister — und das für die Haupt
wohnung des Verurteilten zuständige 
Volkspolizeikreisamt von allen eintra
gungspflichtigen gerichtlichen Entschei
dungen gemäß §§ 4 ff. StRG,

Bei Verurteilung auf Bewährung sind auch die 
gemäß § 33 Abs. 3 und 4 StGB ausgesproche
nen Verpflichtungen anzugeben. Hat das Ge
richt im Urteil festgelegt, daß der Vollzug 
einer Strafe mit Freiheitsentzug in Abwei
chung von den allgemeinen Vollzugsbestim
mungen in einem anderen Vollzug durchzu
führen ist, gehört diese Entscheidung eben
falls zu den mitteilungspflichtigen Tatsachen. 
Rückfallstraftaten gemäß § 44 StGB und ge
mäß den Rückfallbestimmungen des Beson
deren Teils des Strafgesetzbuches sind ent
sprechend zu kennzeichnen.
Eine Benachrichtigung ist nicht vorzunehmen, 
wenn das Gericht bei Verurteilung zu öffent
lichem Tadel (§ 37 Abs. 3 StGB) oder zu 
Jugendhaft (§74 Abs. 2 StGB) festlegt, daß 
diese Strafe nicht in das Strafregister einge
tragen wird (§ 8 Abs. 2 der 1. DB/StPO).

— das Wehrkreiskommando von gerichtli
chen Entscheidungen, die wehrpflichtige 
Bürger i. S. des § 3 Wehrdienstgesetz 
betreffen, die sich nicht im aktiven Wehr
dienst befinden (§9 Abs. 1 der 1. DB/ 
StPO),

— weitere staatliche Organe und gesell
schaftliche Organisationen, soweit der 
Minister der Justiz im Einvernehmen 
mit den Leitern dieser Organe und Orga-
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